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Öffnungszeiten des Landratsamtes Oberallgäu: 
Montag: 8.00–12.00 und 13.30–17.00 Uhr   Dienstag: 8.00–13.00 Uhr   Mittwoch und Donnerstag: 8.00–12.00 und 13.30–16.00 Uhr   Freitag: 8.00–12.30 Uhr

Erweiterte Öffnungszeiten des Bürgerservicebereiches (Telefon 08321/612-900) im Landratsamt: 
Montag 7.30–17.00 Uhr   Dienstag 7.30–13.00 Uhr   Mittwoch und Donnerstag 7.30–16.00 Uhr   Freitag 7.30–12.30 Uhr

Sprechstunde für Unternehmerinnen und Unternehmer zu finanziellen Fördermöglichkeiten: Donnerstag 9.00-12.00 Uhr, Terminvereinbarung unter Tel.: 08321 / 612-342

Nutzen Sie die Möglichkeit, auch außerhalb dieser Zeiten Termine zu vereinbaren.
Aktuelle Stellenausschreibungen finden Sie im Internet unter www.oberallgaeu.org/stellenangebote oder Tel. (08321) 612-211

Ärztlicher Notfalldienst

Notarzt, Rettungsdienst und Krankentransport sind bayernweit unter der 
Telefonnummer 112, auch aus Mobilfunknetzen zu erreichen. 

Am 18. und 19. September 2021 ist der ärztliche Bereitschaftsdienst 
(Notfalldienstarzt, Augenarzt, Hals-Nasen-Ohrenarzt und Frauenarzt) für 
das gesamte Oberallgäu, Kempten und den Altlandkreis Kempten unter 
der neuen Nummer 116117 zu erreichen.

Parallel dazu gilt aber weiterhin die alte bayerische Telefonnummer 
01805/191212.

Zahnärztlicher Notfalldienst 
im Altlandkreis Sonthofen

Der Notfallzahnarzt ist zu erreichen für den 18. und 19. September 2021 
unter Telefon 08322/5542. Notfallsprechstunden von 10.00 bis 12.00 und 
von 18.00 bis 19.00 Uhr. Der Notfallzahnarzt für den Bereich Kempten 
ist in der Kemptener Ausgabe dieser Zeitung unter der Rubrik „was, wo, 
wer, wann“ aufgeführt.

Sonntags- und Nachtdienst der Apotheken

Sonthofen, Immenstadt, Blaichach:
am 18. September 2021: Alpen-Apotheke, Immenstadt, 
Bahnhofstraße 36, Telefon 08323/2677 
am 19. September 2021: Alpenland Apotheke, Sonthofen, 
Freibadstraße 12, Telefon 08321/66610

Oberstdorf, Fischen
am 18. September 2021: Vallis-Apotheke, Oberstdorf, 
Poststraße 10, Telefon 08322/940700

Oberstaufen:
am 18. September 2021: Post-Apotheke, Weiler-Simmerberg, 
Bahnhofstraße 9, Telefon 08387/8383
am 19. September 2021: Stadt-Apotheke, Lindenberg, 
Bismarckstraße 9, Telefon 08381/940087 

Altusried, Betzigau, Buchenberg, Dietmannsried, Durach,  
Lauben, Sulzberg, Walten hofen, Wiggensbach:
am 18. September 2021: Rathaus-Apotheke, Dietmannsried, 
Rathausplatz 2 , Telefon 08374/6100 (18.00 bis 20.00 Uhr)
am 19. September 2021: Linden-Apotheke, Wiggensbach, 
Illerstraße 1 , Telefon 08370/1525 (18.00 bis 20.00 Uhr)

Diensthabende Apotheken in Kempten:
am 18. September 2021: Burg-Apotheke, 
Kronenstraße 11, Telefon 0831/27356 
am 19. September 2021: Engel-Apotheke, 
Lotterbergstraße 57, Telefon 0831/97170 
 
Es wird gebeten, den Sonntagsdienst nur in dringenden Fällen  
in Anspruch zu nehmen!

Bekanntmachung des Landratsamtes Oberallgäu

BImSchG

Antrag der Firma Allgäu Milch Käse eG auf Neubau eines Rahmtanks 
auf der Ostseite des bestehenden Milchwerks auf dem Grundstück Fl.-Nr. 
237, Gemarkung Kimratshofen, Markt Altusried

Bekanntmachung gemäß § 5 Abs. 2 des
Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung

Die Firma Allgäu Milch Käse eG, Landstr. 41, 87452 Altusried, bean-
tragte beim Landratsamt Oberallgäu die immissionsschutzrechtliche 
Genehmigung zur wesentlichen Änderung des Milchwerks auf dem 
Grundstück Fl.-Nr. 237, Gemarkung Kimratshofen, Markt Altusried. Die 
geplante Änderung umfasst den Neubau eines Rahmtanks auf der Ostseite 
des bestehenden Milchwerks. Das Landratsamt Oberallgäu führt ein ver-
einfachtes immissionsschutzrechtliches Genehmigungsverfahren durch. 

Gemäß §§ 5 und 7 i.V.m. Anlage 1 Nr. 7.29.1 des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung - UVPG - war im Rahmen einer allge-
meinen Vorprüfung des Einzelfalls festzustellen, ob die Verpflichtung zur 
Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht. 

Die überschlägige Prüfung unter Berücksichtigung der in Anlage 3 UVPV 
aufgeführten Kriterien hat ergeben, dass für die vergleichsweise kleinen 
Baumaßnahmen innerhalb des bestehenden Milchwerks eine Umweltver-
träglichkeitsprüfung nicht erforderlich ist, da keine erheblichen nachtei-
ligen Umweltauswirkungen zu erwarten sind, die nach § 25 Abs. 2 UVPG 
zu berücksichtigen wären. 

Diese Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar (§ 5 Abs. 3 UVPG).

gez.: Hannes Linder  22.1-300

Bekanntmachung  

über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis
und die Erteilung von Eintragungsscheinen

für das Volksbegehren auf Abberufung des Landtags
(Eintragungsfrist vom 14. bis 27. Oktober 2021)

1.  Das Wählerverzeichnis für das Volksbegehren auf Abberufung des 
Landtags für die Gemeinde Sonthofen wird am Freitag, 24.09., 
Montag, 27.09. und Dienstag, 28.09.2021 während der Dienststunden 
im Rathaus, Rathausplatz 1, 87527 Sonthofen, Einwohnermeldeamt, 
Zimmer 1-4 für Stimmberechtigte zur Einsicht bereit gehalten. 
Stimmberechtigte können die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu 
ihrer Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. 
Die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten von anderen im Wäh-
lerverzeichnis eingetragenen Personen können Stimmberechtigte nur 
überprüfen, wenn Tatsachen glaubhaft gemacht werden, aus denen sich 
eine Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses 
ergeben kann. Das Recht zur Überprüfung besteht nicht hinsichtlich 
der Daten von Stimmberechtigten, für die im Melderegister eine  
Auskunftssperre nach dem Meldegesetz eingetragen ist.

2.  Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt; die 
Einsicht ist durch ein Datensichtgerät möglich.

3.  Zur Eintragung in die Eintragungsliste für das Volksbegehren ist 
nur zugelassen, wer 

 a) in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder 
 b) einen Eintragungsschein hat und stimmberechtigt ist.

Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann von 
Freitag, 24.09. bis spätestens Dienstag, 28.09.2021 schriftlich Einspruch 
einlegen. 

Am Freitag, 24.09., Montag, 27.09. und Dienstag, 28.09.2021 kann der 
Einspruch auch durch Erklärung zur Niederschrift im Rathaus, Rathaus-
platz 1, 87527 Sonthofen, Einwohnermeldeamt, Zimmer 1-4 eingelegt 
werden.

4.  Wer einen Eintragungsschein hat, kann sich in die Eintragungs-
liste eines beliebigen Eintragungsraums in Bayern eintragen. 
 
Darüber hinaus können Stimmberechtigte, die während der gesam-
ten Eintragungszeit wegen Krankheit oder körperlicher Behinde-
rung nicht oder nur unter unzumutbaren Schwierigkeiten in der 
Lage sind, einen Eintragungsraum aufzusuchen, gem. Art. 69 
Abs. 3 Satz 3 LWG auf dem Eintragungsschein eine Hilfsperson 

ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der 
Hilfsperson besteht (§ 14 Abs. 5 des Bundeswahlgesetzes). 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl 
herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis 
zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt auch, wer 
im Rahmen zulässiger Assistenz entgegen der Wahlentscheidung des 
Wahlberechtigten oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung des 
Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a 
Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches).

Ofterschwang, den 10.09.2021

gez.: Alois Ried, Erster Bürgermeister  51-302

Gemeinde Fischen i. Allgäu

Wahlbekanntmachung
zur Bundestagswahl

1.  Am Sonntag, 26. September 2021 findet die Bundestagswahl statt.  
Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.

2.  Die Gemeinde Fischen i. Allgäu ist in zwei allgemeine Wahlbezirke 
eingeteilt. In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten 
in der Zeit vom 26.08. bis 02.09.2021 übersandt worden sind, sind der 
Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem die Wahlberechtigten 
zu wählen haben.

3.  Die Briefwahlvorstände treten zu Ermittlung des Briefwahlergeb-
nisses um 16.45 Uhr in der Verwaltungsgemeinschaft Hörnergruppe, 
Weiler 16, 87538 Fischen i. Allgäu, zusammen.

4.  Jede wahlberechtigte Person kann nur in dem Wahlraum des Wahl-
bezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis sie eingetragen ist. Die 
Wählerinnen und Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und ihren 
amtlichen Personalausweis oder Reisepass zur Wahl mitzubringen.

Die Wahlbenachrichtigung ist auf Verlangen bei der Wahl abzugeben.
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jede Wählerin und jeder Wäh-
ler erhält bei Betreten des Wahlraums einen Stimmzettel ausgehändigt. 
Jede Wählerin und jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweit-
stimme. Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer

 a)  für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der 
Bewerber und Bewerberinnen der zugelassenen Kreiswahlvor-
schläge unter Angabe der Partei, sofern sie eine Kurzbezeichnung 
verwendet, auch dieser, bei anderen Kreiswahlvorschlägen außerdem 
des Kennworts und rechts von dem Namen jedes Bewerbers und 
jeder Bewerberin einen Kreis für die Kennzeichnung,

 b)  für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeich-
nung der Parteien, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwenden, 
auch dieser, und jeweils die Namen der ersten fünf Bewerber oder 
Bewerberinnen der zugelassenen Landeslisten und links von der 
Parteibezeichnung einen Kreis für die Kennzeichnung.

Die wählende Person gibt ihre Erststimme in der Weise ab, dass sie auf 
dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) durch ein in einen 
Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, 
welchem Bewerber oder welcher Bewerberin sie gelten soll,
und ihre Zweitstimme in der Weise ab, dass sie auf dem rechten Teil 
des Stimmzettels (Blaudruck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz 
oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste 
sie gelten soll.

Der Stimmzettel muss von der wählenden Person in einer Wahlkabine des 
Wahlraums oder in einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet und in 
der Weise gefaltet werden, dass ihre Stimmabgabe nicht erkennbar ist.
In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden.

5.  Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfol-
gende Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk 
sind öffentlich. Jede Person hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchti-
gung des Wahlgeschäfts möglich ist.

6.  Wählerinnen und Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der 
Wahl im Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist,

 a)  durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahl-
kreises oder

 b)  durch Briefwahlteilnehmen. Wer durch Briefwahl wählen will, 
muss sich von der Gemeinde (Verwaltungsgemeinschaft) einen 
Wahlschein, einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen Stimm-
zettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaf-
fen und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen 
Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so 
rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle 
zuleiten, dass er dort spätestens am Wahltag bis 18 Uhr eingeht. 
Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben 
werden. 

7.  Jede wahlberechtigte Person kann ihr Wahlrecht nur ein-
mal und nur persönlich ausüben. Eine Ausübung des Wahl-
rechts durch einen Vertreter anstelle der wahlberechtigten Per-
son ist unzulässig (§ 14 Abs. 4 des Bundeswahlgesetzes). 
Eine wahlberechtigte Person, die des Lesens unkundig oder wegen 
einer Behinderung an der Abgabe ihrer Stimme gehindert ist, kann sich 
hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf 
technische Hilfe bei der Kundgabe einer von der wahlberechtigten Per-
son selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt.  
Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Ein-
flussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Ent-
scheidung der wahlberechtigten Person ersetzt oder verändert oder 
wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht (§ 14 Abs. 5 
des Bundeswahlgesetzes).

  Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl 
herbeiführt oder das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis 
zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbefugt wählt auch, wer 
im Rahmen zulässiger Assistenz entgegen der Wahlentscheidung des 
Wahlberechtigten oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung des 
Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a 
Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches).

Fischen, den 10.09.2021

gez.: Bruno Sauter, Erster Bürgermeister  51-303

Bekanntmachung des Landratsamtes Oberallgäu

Öffentliche Bekanntmachung

Das Landratsamt Oberallgäu hat mit Bescheid vom 07.09.2021, (Bpl.
Nr. 0952/21), Balkon und Terrassenerweiterung Aurikelweg 8 in Fischen 
i. A., (Fl.Nr. 726/13), Gemarkung Fischen i.Allgäu, bauaufsichtlich 
genehmigt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner 
Bekanntgabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht Augsburg 
in 86152 Augsburg, Kornhausgasse 4

Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg
Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg

schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftfor-
mersatz zugelassenen Form.

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den 

Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten 
Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweis-
mittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder 
in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen 
Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zuge-
lassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere Informatio-
nen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie 
bitte der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit  
(www.vgh.bayern.de). 

Die genehmigten Planunterlagen können beim Bauamt des Landratsamtes 
Oberallgäu in 87527 Sonthofen, Oberallgäuer Platz 2, Zimmer 3.16, und 
bei der Gemeinde Fischen i.Allgäu, Am Anger 15, 87538 Fischen i.Allgäu 
eingesehen werden.

gez.: Ferdinand Berger  21-304

Bekanntmachung der Gemeinde Blaichach

Bodenrichtwerte für baureifes Land ohne Bebauung  
und Bodenrichtwerte für Flächen der Landwirtschaft - Grünland 

zum Stichtag 31.12.2020

Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte des Landkreises Oberall-
gäu hat gemäß § 196 des Baugesetzbuchs (BauGB) auf der Grundlage 
der Kaufpreissammlung durchschnittliche Lagewerte für erschlossenes, 
baureifes Land ohne Bebauung und für Flächen der Landwirtschaft – 
Grünland – (Bodenrichtwerte) zum Stichtag 31. Dezember 2020 für den 
Bereich des Landkreises Oberallgäu ermittelt.

Die Erläuterung zu den Bodenrichtwerten, die Bodenrichtwertlisten und 
die Bodenrichtwertkarten für die Gemeinde Blaichach liegen in der Zeit 

vom 16.09.2021 bis einschl. 18.10.2021

im Rathaus der Gemeinde Blaichach, Kirchplatz 3, Zimmer 6, 87544 
Blaichach öffentlich aus und können während den allgemeinen Öffnungs-
zeiten eingesehen werden. 

Auf das Recht, Auskunft von der Geschäftsstelle des Gutachterausschus-
ses beim Landratsamt Oberallgäu in Sonthofen, Oberallgäuer Platz 2, 
Zimmer 3.30, Tel. Nr. 08321/612471 bzw. 612473 über die Bodenricht-
werte zu erhalten wird hingewiesen. 

Blaichach, 06.09.2021

GEMEINDE BLAICHACH

gez.: Christof Endreß, Erster Bürgermeister  51-305

Bekanntmachung des Landratsamtes Oberallgäu

Öffentliche Bekanntmachung

Das Landratsamt Oberallgäu hat mit Bescheid vom 09.09.2021,  (Bpl.
Nr. 0768/21), einem Neubau eines Mehrfamilienhauses mit 10 WE und 
einer Tiefgarage Langgasse 5 1/2 in Wertach, (Fl.Nr. 146/4), Gemarkung 
Wertach, bauaufsichtlich genehmigt.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekannt-
gabe Klage erhoben werden bei dem

Bayerischen Verwaltungsgericht Augsburg  
in 86152 Augsburg, Kornhausgasse 4

Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg
Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg

schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftfor-
mersatz zugelassenen Form.

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den 
Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten 
Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweis-
mittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder 
in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen 
Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist nicht zugel-
assen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere Informationen 
zur elektronischen Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte 
der Internetpräsenz der Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.
vgh.bayern.de). 

Die genehmigten Planunterlagen können beim Bauamt des Landratsamtes 
Oberallgäu in 87527 Sonthofen, Oberallgäuer Platz 2, Zimmer 3.16, und 
bei dem Markt Wertach, Rathausstraße 3, 87497 Wertach, eingesehen 
werden.

gez.: Wolfgang Amos   21-307

mit der Eintragung beauftragen. Das Vorliegen dieser Vorausset-
zungen ist auf dem Eintragungsschein eidesstattlich zu versichern. 
Briefliche Eintragung (Briefwahl) ist nicht möglich.

5. Einen Eintragungsschein erhält auf Antrag, wer

 5.1 in das Wählerverzeichnis eingetragen und stimmberechtigt ist,

 5.2  nicht in das Wählerverzeichnis eingetragen, aber stimmberech-
tigt ist und

 
a)  nachweist, dass er ohne Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme in 

das Wählerverzeichnis nach § 76 Abs. 1 i. V. m. § 15 Abs. 1 Landes-
wahlordnung (bis zum 23. September 2021) oder die Einspruchsfrist 
gegen das Wählerverzeichnis nach § 76 Abs. 1 i. V. m. § 19 Abs. 1 
Landeswahlordnung (bis zum 28. September 2021) versäumt hat,

 b)  dessen Stimmrecht erst nach Ablauf der Fristen nach § 76 Abs. 
1 i. V. m. § 15 Abs. 1 oder § 19 Abs. 1 Landeswahlordnung 
entstanden ist,

 c)  dessen Stimmrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden 
ist und die Gemeinde von der Feststellung erst nach Abschluss 
des Wählerverzeichnisses erfahren hat.

6.  Der Eintragungsschein kann bis zum Ende der Eintragungsfrist, 
27.10.2021, 17.00 Uhr  im Rathaus, Rathausplatz 1, 87527 Sontho-
fen, Einwohnermeldeamt, Zimmer 1-4 schriftlich, elektronisch (z.B. 
auch per Telefax, E Mail) oder mündlich (nicht aber telefonisch) 
beantragt werden. Stimmberechtigte mit Behinderungen können sich 
bei der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen.  
Wer den Antrag für eine andere Person stellt, muss durch Vorlage einer 
schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu berechtigt ist.

7.  Der Eintragungsschein wird übersandt oder amtlich überbracht. Versi-
chert eine stimmberechtigte Person glaubhaft, dass ihr der beantragte 
Eintragungsschein nicht zugegangen ist, kann ihr bis zum Ende der 
Eintragungsfrist (27.10.2021, 17.00 Uhr¹) ein neuer Eintragungsschein 
erteilt werden.

8.  Der Eintragungsschein kann auch durch die stimmberechtigte Person 
persönlich abgeholt werden. An andere Personen kann der Eintra-
gungsschein nur ausgehändigt werden, wenn die Berechtigung zur 
Empfangnahme durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht und 
einen amtlichen Ausweis nachgewiesen wird und die bevollmächtigte 
Person nicht mehr als vier Stimmberechtigte vertritt; dies hat sie der 
Gemeinde vor dem Empfang der Unterlagen schriftlich zu versichern.

¹  Hier ist das Ende der von der Gemeinde/VGem nach § 79 Abs. 2 LWO 
für den letzten Eintragungstag bestimmten Eintragungszeit anzugeben.

Sonthofen, 14.09.2021 

gez.: Christian Wilhelm, 1. Bürgermeister  51-301

Gemeinde Ofterschwang

Wahlbekanntmachung
zur Bundestagswahl

1.  Am Sonntag, 26. September 2021 findet die Bundestagswahl statt.  
Die Wahl dauert von 8.00 bis 18.00 Uhr.

2.  Die Gemeinde Ofterschwang ist in zwei allgemeine Wahlbezirke 
eingeteilt. In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten 
in der Zeit vom 26.08. bis 02.09.2021 übersandt worden sind, sind der 
Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem die Wahlberechtigten 
zu wählen haben.

3.  Die Briefwahlvorstände treten zu Ermittlung des Briefwahlergeb-
nisses um 16.45 Uhr in der Verwaltungsgemeinschaft Hörnergruppe, 
Weiler 16, 87538 Fischen i. Allgäu, zusammen.

4.  Jede wahlberechtigte Person kann nur in dem Wahlraum des Wahl-
bezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis sie eingetragen ist. Die 
Wählerinnen und Wähler haben ihre Wahlbenachrichtigung und ihren 
amtlichen Personalausweis oder Reisepass zur Wahl mitzubringen.

Die Wahlbenachrichtigung ist auf Verlangen bei der Wahl abzugeben.
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jede Wählerin und jeder Wäh-
ler erhält bei Betreten des Wahlraums einen Stimmzettel ausgehändigt. 
Jede Wählerin und jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweit-
stimme. Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer

 a)  für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der 
Bewerber und Bewerberinnen der zugelassenen Kreiswahlvor-
schläge unter Angabe der Partei, sofern sie eine Kurzbezeichnung 
verwendet, auch dieser, bei anderen Kreiswahlvorschlägen außerdem 
des Kennworts und rechts von dem Namen jedes Bewerbers und 
jeder Bewerberin einen Kreis für die Kennzeichnung,

 b)  für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeich-
nung der Parteien, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwenden, 
auch dieser, und jeweils die Namen der ersten fünf Bewerber oder 
Bewerberinnen der zugelassenen Landeslisten und links von der 
Parteibezeichnung einen Kreis für die Kennzeichnung.

Die wählende Person gibt ihre Erststimme in der Weise ab, dass sie auf 
dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) durch ein in einen 
Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, 
welchem Bewerber oder welcher Bewerberin sie gelten soll,
und ihre Zweitstimme in der Weise ab, dass sie auf dem rechten Teil 
des Stimmzettels (Blaudruck) durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz 
oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Landesliste 
sie gelten soll.
Der Stimmzettel muss von der wählenden Person in einer Wahlkabine des 
Wahlraums oder in einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet und in 
der Weise gefaltet werden, dass ihre Stimmabgabe nicht erkennbar ist.
In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden.

5.  Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfol-
gende Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk 
sind öffentlich. Jede Person hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchti-
gung des Wahlgeschäfts möglich ist.

6.  Wählerinnen und Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der 
Wahl im Wahlkreis, in dem der Wahlschein ausgestellt ist,

 a)  durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahl-
kreises oder

 b)  durch Briefwahl teilnehmen. Wer durch Briefwahl wählen will, 
muss sich von der Gemeinde (Verwaltungsgemeinschaft) einen 
Wahlschein, einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen Stimm-
zettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbriefumschlag beschaf-
fen und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen 
Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so 
rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle 
zuleiten, dass er dort spätestens am Wahltag bis 18 Uhr eingeht. 
Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben 
werden. 

7.  Jede wahlberechtigte Person kann ihr Wahlrecht nur ein-
mal und nur persönlich ausüben. Eine Ausübung des Wahl-
rechts durch einen Vertreter anstelle der wahlberechtigten Per-
son ist unzulässig (§ 14 Abs. 4 des Bundeswahlgesetzes). 
Eine wahlberechtigte Person, die des Lesens unkundig oder wegen 
einer Behinderung an der Abgabe ihrer Stimme gehindert ist, kann sich 
hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf 
technische Hilfe bei der Kundgabe einer von der wahlberechtigten Per-
son selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt.  
Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuch-
licher Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willens-
bildung oder Entscheidung der wahlberechtigten Person 

Sonthofen, den 15. September 2021
gez.: Indra Baier-Müller, Landrätin

Oberallgäu
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